
werden können. 
Das geschieht dann u.a. in den
Kapiteln über:
Körperliche Gesundheit
(S. 13 ff.), hier spricht eindring-
lich der Arzt, der exzessiven
Fernsehkonsum als Krankheit
diagnostiziert; Gehirnentwick-
lung und Werbung (S. 93 ff.),
Leistungen in der Schule
(S. 121 ff.), Gewalt im Fernsehen
(S. 155 ff.), Computer- und
Videospiele (S. 207 ff.). 
Das Buch wird mit Wegweisun-
gen beschlossen, die in einigen
Forderungen gipfeln, die gewiss
irritieren werden und auch wol-
len.
Grundakkord der Arbeit ist die
Annahme, dass elektronische
Medien eher schädlich als för-
derlich sind, dass die Öffentlich-
keit die Gefährdungen nicht
wahrnimmt und die Eltern offen-
bar zu sorglos mit der Komplett-
ausstattung der Kinderzimmer
mit elektronischem Gerät umge-
hen. 
Das liest sich im Realbefund so:
„Fernsehen führt dosisabhängig
zu Übergewicht. […] Je mehr
ferngesehen wird, desto größer
sind die ungünstigen Auswir-
kungen auf die Gesundheit 
der Kinder und der späteren
Erwachsenen […]“ (S. 48). 
Übergewicht, Altersdiabetes im
Kindesalter, Bluthochdruck,
erhöhter Cholesterinspiegel,
Depression, Gelenkbeschwer-
den im Bereich der Beine –
diese durch das Fernsehen mit-
bedingten Krankheiten zusam-
mengenommen erfordern
Therapiekosten in zweistelliger
Milliardenhöhe (S. 49).
Dieses Szenario wird noch grel-
ler, wenn man Video- und Com-
puterspiele hinzunimmt, zumal
dann, wenn man Ursache und
Wirkung gleichsam gradlinig,
also monokausal verbindet:
„[…] ist festzustellen, dass
Gewalt in diesen Spielen nicht

Die Unterstellung, dass die in
den Selbstkontrolleinrichtungen
Tätigen durch die Unterhal-
tungsindustrie korrumpiert
seien, ist in solch pauschaler
Form in einer sich als wissen-
schaftlich empfindenden Publi-
kation fehl am Platz.
Dass Spitzer für die Medien-
pädagogik nicht viel übrig hat,
wäre sein gutes Recht, wenn
diese Behauptung belegt wäre.
Da wird abschwächend gele-
gentlich von „manchen“
(Medienpädagogen) gespro-
chen, und gelegentlich schram-
men seine verbalen Aggressio-
nen an der rechtsnotorischen
Beleidigung haarscharf vorbei,
so wenn er Fritz und der Bun-
deszentrale für Politische Bil-
dung die Eigenschaften zuweist:
„dreist, dümmlich-intellektuali-
sierend“(S. 272).
Man sollte sich durch Unter-
suchungen des International
Clearinghouse on Children,
Youth and Media at Nordicom,
Universität Göteborg darüber
belehren lassen, dass Medien-
wissenschaft und Kommunikati-
onswissenschaft etwas mehr
vermögen als hier angedeutet;
der Aufguss der Katharsis-
Theorie (S. 273) kann jedenfalls
heutzutage niemanden mehr
hinter dem Ofen vorlocken. 
Wir beginnen mit diesen Ärger-
lichkeiten, um die Ergebnisse
und Ansichten der Arbeit vor
der Verbalgewalt seines Autors
in Schutz zu nehmen.
Es lohnt sich fraglos, sich auf
diese Sekundäranalyse einzu-
lassen, nicht nur wegen des
umfangreichen Materials, das
ausgebreitet wird, sondern
auch, weil hier über die Kom-
munikationswissenschaft
hinausgesehen wird und die
Verhaltensänderungen durch
elektronische Medien mit den
Erkenntnissen der Neurowissen-
schaften sicherer angegeben

Vorsicht Bildschirm!

Angestoßen durch das Beispiel
von Jugendgewalt in einer
Erfurter Schule haben Bund und
Länder in der Bundesrepublik
mit einem neuen Jugendschutz-
gesetz reagiert, das, seit dem 
1. April 2003 in Kraft, bereits
einige positive Ergebnisse nach-
weist. Nicht zuletzt ist eine
erhöhte Sensibilität gegenüber
dem nahezu unbedachten
Umgang mit modernen Unter-
haltungstechnologien zustande
gekommen. Einige Mechanis-
men des Jugendschutzes sind
durch das neue Gesetz verän-
dert, verbessert und verschärft
worden. Im Bereich der Selbst-
kontrolle von Mittlern elektroni-
scher Unterhaltung ist durch das
Prinzip der „regulierten Selbst-
regulation“ Vergleichbarkeit
und vermehrte Eindeutigkeit 
bei den Prüfungen von Video-
und Computerangeboten und
deren Zuordnung zu bestimm-
ten Altersgruppen hergestellt
worden.
Die Unterhaltungsindustrie hat
die übergeordneten staatlichen
Rechtsnormen akzeptiert und
auch vielfach umgesetzt, freilich
ist damit nicht ein Freifahrt-
schein für eine Reise ins Un-
bedenkliche ausgestellt. 
Der insgesamt medienkritische
Neurowissenschaftler Spitzer
kann sich immerhin zu dem
halbwegs gerechten Urteil
durchringen, dass „das Jugend-
schutzgesetz ein Schritt in die
richtige Richtung gewesen sei,
wenn auch nur ein kleiner“
(S. 202). Aber gleichwohl zeigt
sich der Autor nicht eben zutref-
fend orientiert, wenn er das
Gesetz auf das Jahr 2004 nach-
datiert und von den Prüfkrite-
rien in den verschiedenen Ein-
richtungen der Selbstkontrolle
allenfalls eine näherungsweise
Vorstellung hat. 

Manfred Spitzer:
Vorsicht Bildschirm! Elektro-
nische Medien, Gehirn-
entwicklung, Gesundheit
und Gesellschaft. Transfer
ins Leben, Band 1. Stutt-
gart/Düsseldorf/Leipzig
2005: Ernst Klett Verlag.
16,95 Euro, 303 Seiten.
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nur passiv konsumiert, sondern
aktiv trainiert wird. Aktives Trai-
ning führt zu einem besseren
Lernerfolg als nur passives Zu-
sehen, wie die Lernforschung
seit langem weiß“ (S. 213). Ist
indes dieses Wissen so einfach
in die Feststellung zu verlän-
gern: „Die meisten Video- und
Computerspiele dienen also
dazu, dass Gewalt, Verrohung
und Geschmacklosigkeit aktiv
trainiert werden“ (S. 214)? 
Zusammenfassend (S. 281) wird
die Befundliste noch einmal auf
den Punkt gebracht: „Bild-
schirm-Medien machen dick
und krank, wirken sich in der
Schule ungünstig auf die Auf-
merksamkeit und das Lesen 
lernen der Kinder aus und
führen zu vermehrter Gewalt-
bereitschaft sowie tatsächlicher
Gewalt.“
Die nachfolgenden Forderun-
gen nehmen sich ebenfalls
rigoros aus: „Eltern sollten sich
darüber im Klaren sein, dass
Bildschirm-Medien für Kleinkin-
der und Vorschulkinder sicher
schädlich, für Grundschulkinder
sehr wahrscheinlich schädlich
und für Schüler der Sekundar-
stufe I (bis zum 10. Schuljahr)
wahrscheinlich schädlich sind.“ 
Da helfen dann nur: drastische
Erhöhung der Fernsehgebüh-
ren, um „pädagogisch wert-
volle“ Produktionen – Spitzer
nennt das prosoziale Pro-
gramme – herstellen zu können,
die Verbannung der Computer
aus dem Kinderzimmer und eine
Familienatmosphäre, in der
Erwachsene und Jugendliche
noch gesprächsfähig sind und
sich über einen dosisabhängi-
gen Medienkonsum verstän-
digen. Bei Spitzers gibt es
übrigens zu Hause keinen Fern-
sehapparat.
Man fragt sich gelegentlich
erschrocken, ob hier tatsächlich
das Bild unserer Zeit gemalt

wird. Im Hinblick auf die medizi-
nischen Befunde kann ich dar-
über nicht in einen Streit ein-
treten. Aber mich hat eine
Voraussetzung der Arbeit irri-
tiert. Spitzer legt seiner Darstel-
lung vor allem amerikanische
Untersuchungsergebnisse
zugrunde und folgt einem in der
Komparatistik nicht zulässigen
Analogieschluss: „Überträgt
man die Zahlen auf Deutsch-
land, so kann man wiederum
davon ausgehen, dass wir mit
den üblichen etwa 10 Jahren
Verzögerung amerikanische Ver-
hältnisse bekommen, und
berücksichtigt man zweitens die
Tatsache, dass die Auswirkun-
gen des Medienkonsums mit
einer Verspätung von 10 bis 15
Jahren manifest werden, so
ergibt sich folgendes Bild […]“
(S. 8). 
Schon im Blick auf das Verhält-
nis der Rechtsgüter Pressefrei-
heit und Jugendschutz erweist
sich der Analogieschluss von
Amerika auf Deutschland als
Kurzschluss. Diese Form der
Komparatistik ist aus der Wis-
senschaft seit den 40er Jahren
des vorigen Jahrhunderts zu
Recht entschwunden.

Joachim H. Knoll
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